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Wieder Mensch, ob frei gebvrm
in der Knechtschaft Bann,

Ob ergrant und hoch an Jahren,
Ob nvch jung nnd unerfahren,
Jeder ist ein Wandersinann.

Wandert durch des Lebens Auen
Vorwärts in der Zuknnft Land,
Weiß nicht, ob auf rauhem Stege,
Ob auf wohlgebahntem Wege

Ihn geleite Gottes Hand.

Doch, er weiß, daß Gottes Liebe

Kräftig ihn: zur Seite steht,

Weiß, daß Alle, dic hienieden
Treue halten, Lieb' uud Frieden,
Gottes guter Geist umweht.

Darum freudig fortgeschritten,

Wer dn seist, o Wandcrsmcmu!

Wo Du stehst auf deiuem Posten,

Ob in Westen oder Osten,

Greife frisch dein Tagwerk an!

Deiner Heimat, Deinen Lieben,

Weihe rüstig Herz nnd Hand!
Die für ihre Brüder leben,

Freudig wirken, fröhlich gebcu,

Wandern in des Lebens Land.

Alfo Muth zur ueuen Reise

Durch des Lebens schönes Land!

Nichts von Mnrreu, nichts vou Klage»,

Uud in gut' und bösen Tagen

Aufwärts Herz und Sinn gewandt!

Vor Dir in der Hoffnung Schimmer

Liegt das Jahr, das heut begann.

Gottes Frühroth kränzt die Höhen,

Seiner Freiheit Lüfte wehen, —
Zieh' mit Gott, mein Wandersmcmn!

Die neue Organisation dcr schweizerischen Armee

Wehrpflicht.
Jeder Schweizer wird zu Anfang des Jahres wehr»

Pslichtig, in welchem er das zwanzigste Altersjahr zurücklegt.
Die Wehrpflicht dauert bis zum Schlüsse des Jahres,

in dem er das vierundvierzigste Altersjahr vollendet.
Bon der Wehrpflicht sind während der Daner ihres

Amtes oder ihrer Anstellung enthoben: li. die Mitglieder
des Bnndesrathes, der Kanzler und die Bundesgerichtsschreiber

; l>. die Beamten uud Angestellten der Post- und Tele-
graphen-Verwaltung, derBerwaltung'oes eidg.Kriegsmate¬
rials, der Pulververwaltung, der eidg. Militärwerkstätten,
der eidg. und kantonalen Zeughäuser, sowie die Kantons-
kriegslommissäre; c. die unentbehrlichen Vorsteher und
Krankenwärter der öffentlichen Sditäler, dic Direktoren
und Gefailgenwärter der Strafanstalten und Untersuchungs¬

gefängnisse, die Offiziere und Soldaten der kantonalen

Polizeikorps, sowie die Zoll- und Grenzwächter; ä. dic
Geistlichen, welche nicht zn Feldgeistlichen bestellt sind;
r. dic Lehrer der öffentlichen Schulen können nach bc-

standener Rekrutenschule von weiteren Dienstleistungen
dispensirt werden, wenn die Erfüllung ihrer Berufs-
pflichten dies nothwendig macht; f. die Angestellten der

Eisenbahnlinternehmungen, denen dcr Unterhalt uud die

Bewachung der Bahn obliegt; die Angestellten de«

Bahnbetriebs, das Bahnhof- und Stationspersonal, endlich die

Angestellten der konzessionirteu Dampfschiffunternehmungcu,
denen der Fahrdienst obliegt. Wenn der Kriegsbetrieb
der Eisenbahnen nnd Dampfschiffe angeordnet wird, so

leisten die genannten Eisenbahn- und Dampfschifsaiigc-
stellten ihren Dienst als solche und sind auch fiir die
betreffende Zeit von jeder Ersatzsteuer befreit. Die dienst-
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